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Arbeit und Rente in 
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Arbeiten ohne Grenzen
Sie haben bereits einige Zeit in Japan gearbeitet oder wollen dorthin 
 auswandern? Sie sind Japaner und arbeiten nun in Deutschland?

Vielleicht fragen Sie sich, wie sich die Arbeit in verschiedenen Ländern auf 
Ihre spätere Rente auswirken wird. Schließlich haben Japan und Deutsch-
land unterschiedliche Systeme der Sozialen Sicherheit.

Das stimmt, aber wir können Sie beruhigen. Deutschland und Japan ha-
ben am 20. April 1998 ein Abkommen geschlossen (in Kraft getreten am 
1.  Februar 2000), um mögliche Nachteile für Sie aufzufangen.

In dieser Broschüre erfahren Sie, was das deutsch-japanische Sozialver-
sicherungsabkommen ist, wie es sich auf das deutsche Recht auswirkt und 
welche Ansprüche Sie in Japan haben.

Sollten dennoch Fragen offen bleiben, können Sie sich gern jederzeit an 
uns wenden.

Die Broschüre wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Trotzdem können wir 
für die Informationen zum ausländischen Recht leider keine Haftung für 
die Richtigkeit übernehmen. Bitte wenden Sie sich für verbindliche Rechts-
auskünfte an die jeweils zuständigen Stellen vor Ort.

5. Auflage (1/2024)762
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 Versicherungspflicht
Die Versicherungspflicht richtet sich grundsätzlich allein nach den Rechts-
vorschriften des Staates, in dem Sie arbeiten. Das Abkommen sieht aber 
Ausnahmen vor.

Sind Sie in Deutschland beschäftigt, ist unabhängig von 
Ihrer Staatsangehörigkeit allein nach deutschem Recht 
zu prüfen, ob für Sie Versicherungspflicht in der deut
schen Rentenversicherung entsteht. Die japanischen 
Rechtsvorschriften finden dagegen keine Anwendung. 
Arbeiten Sie aber in Japan, gelten für die Versicherungs
pflicht allein die japanischen Vorschriften.

Entsendung
Arbeiten Sie für Ihren Arbeitgeber im Rahmen Ihres 
bestehenden Beschäftigungsverhältnisses von vornher
ein zeitlich befristet im anderen Vertragsstaat, bleiben 
Sie während der ersten 60 Kalendermonate nach den 
Vorschriften des Staates, in dem Ihr Arbeitgeber sei
nen Sitz hat, pflichtversichert. Über den Zeitraum von 
60 Kalender monaten ist eine Entsendung nur möglich, 
sofern Sie und Ihr Arbeitgeber dies beantragen und die 
zuständigen Stellen oder Behörden zustimmen.

 Das Abkommen mit Japan – ein Überblick
Das Abkommen erleichtert Ihnen, die Voraussetzungen für einen Anspruch 
auf eine deutsche und/oder japanische Rente zu erfüllen. Es gilt jedoch 
der Grundsatz, dass Ihnen keine Gesamtrente gezahlt wird, sondern jeder 
Staat seine eigene Rente zahlt.

Deutschland und Japan haben ein Abkommen über die 
Soziale Sicherheit geschlossen. Es führt vor allem dazu, 
dass Ihre deutschen und japanischen Versicherungs
zeiten bei der Frage, ob Sie die erforderliche Mindest
versicherungszeit für einen Rentenanspruch erfüllen, 
zusammengerechnet werden.

Es regelt auch, in welchem Staat Sie bei einer Beschäf
tigung in Deutschland oder in Japan Beiträge zahlen 
müssen.

Japanische Staatsangehörige haben durch das Abkom
men unter bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit, 
freiwillige Beiträge zur deutschen Rentenversicherung 
zu zahlen.

Für wen gilt das Abkommen?
Viele Regelungen des Abkommens sind für Sie anzu
wenden, wenn Sie zu irgendeinem Zeitpunkt Beiträge 
zur deutschen oder japanischen Rentenversicherung 
gezahlt haben. Ebenfalls erfasst sind Sie als Hinter
bliebener, wenn der Verstorbene in einem der beiden 
Länder rentenversichert war. Andere Regelungen gelten 
nur für deutsche oder japanische Staatsangehörige 
sowie für Flüchtlinge im Sinne der Genfer Konvention 
und Staatenlose im Sinne des Übereinkommens über die 
Rechtstellung der Staatenlosen.
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Bitte beachten Sie:
Die Entsendung ist auch für Selbständige möglich, 
die vorübergehend im anderen Vertragsstaat tätig 
sind.

� 

Ausnahmevereinbarung
Sind Sie im anderen Vertragsstaat beschäftigt, können 
die zuständigen Stellen oder Behörden mit der des 
anderen Vertragsstaates abweichende Regelungen über 
die anzuwendenden Rechtsvorschriften treffen. Diese 
Regelung soll Ihnen in bestimmten Ausnahmefällen eine 
Gestaltungsmöglichkeit einräumen.

Eine Ausnahmevereinbarung ist grundsätzlich nur für 
befristete Zeiträume möglich. Den Antrag können Sie in 
Deutschland gemeinsam mit Ihrem Arbeitgeber bezie
hungsweise bei einer selbständigen Tätigkeit allein beim

GKVSpitzenverband
Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung – 
 Ausland (DVKA)
Pennefeldsweg 12c
53177 Bonn

stellen.

Unser Tipp:

Besuchen Sie auch die Internetseite der DVKA unter 
www.dvka.de. Unter der Rubrik „Arbeitgeber & Er
werbstätige“ können Sie im Merkblatt „Arbeiten in 
Japan“ mehr zum Thema Entsendung und Ausnahme
vereinbarung erfahren.

https://www.dvka.de/de/arbeitgeber_arbeitnehmer/arbeitgeber_nehmer.html
https://www.dvka.de/de/arbeitgeber_arbeitnehmer/arbeitgeber_nehmer.html
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Bescheinigung über die anzuwendenden Rechts-
vorschriften
Bei einer Entsendung oder Ausnahmevereinbarung be
kommen Sie auf Antrag eine Bescheinigung über die für 
Sie geltenden Rechtsvorschriften eines Vertrags staates 
(das ist das Formblatt J/D 101). Damit können Sie bei 
der zuständigen Behörde im anderen Vertragsstaat 
nachweisen, dass für Sie weiter die Rechtsvorschriften 
des Entsendestaates gelten. Sind Sie in der deutschen 
Rentenversicherung pflichtversichert, wird das Form
blatt J/D 101 durch Ihre Krankenkasse ausgestellt. Sind 
Sie als Arbeitnehmer von der Rentenversicherungs
pflicht befreit oder aufgrund einer selbständigen Tätig
keit nicht versicherungspflichtig, erhalten Sie das Form
blatt J/D 101 bei Ihrem Rentenversicherungsträger.

Versicherungspflicht auf Antrag
Ist Ihre zeitlich befristete Auslandsbeschäftigung in 
Japan nicht in der deutschen Rentenversicherung auf
grund einer Entsendung oder Ausnahmevereinbarung 
ver sicherungspflichtig, können Sie sich unter Umstän
den auf Antrag pflichtversichern. In diesem Fall muss 
Ihr Arbeit geber aber gegebenenfalls neben deutschen 
auch japa nische Beiträge zur Rentenversicherung zahlen.

Die Versicherungspflicht auf Antrag ist nur in Einzel
fällen sinnvoll. Beispielsweise dann, wenn Sie zum Auf
bau Ihres Rentenanspruchs noch eine bestimmte Anzahl 
an Pflichtbeiträgen benötigen, die Zeiten in Japan aber 
nicht mitzählen.

Unser Tipp:

Aufgrund des Abkommens können japanische Beitrags
zeiten bei den Rentenansprüchen mitgezählt werden. 
Sie sollten sich daher von Ihrem Rentenversicherungs
träger beraten lassen, bevor Ihr Arbeitgeber den 
Antrag auf eine Pflichtversicherung stellt.
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Kindererziehungszeiten
Halten Sie sich mit Ihrem Kind gewöhnlich in Japan auf, 
können Erziehungszeiten in der deutschen Rentenver
sicherung grundsätzlich nur angerechnet werden, wenn 
Sie selbst oder Ihr Ehegatte in einer engen Beziehung 
zum deutschen Erwerbsleben stehen, zum Beispiel im 
Rahmen einer Entsendung oder Ausnahmevereinbarung.

Unser Tipp:

Nähere Informationen enthält unsere Broschüre 
„Kindererziehung: Ihr Plus für die Rente“. Hier er
fahren Sie, unter welchen Voraussetzungen Kinder
erziehungszeiten für Ihre Rente angerechnet werden 
können.

 In Deutschland freiwilliges Mitglied sein
Mit freiwilligen Beiträgen können Sie Ihre deutsche Rente erhöhen, erst-
malig einen Rentenanspruch erwerben oder Lücken in Ihrem Versiche-
rungsverlauf schließen.

Wenn Sie in Deutschland wohnen und keine Pflichtbei
träge zahlen müssen, können Sie sich freiwillig in der 
deutschen Rentenversicherung versichern. Sie müssen 
dazu mindestens 16 Jahre alt sein. Ihre Staatsangehö
rigkeit spielt keine Rolle.

Als Deutscher können Sie sich bei gewöhnlichem Auf
enthalt im Ausland immer freiwillig versichern.

Unser Tipp:

Nähere Informationen enthält unsere kostenlose 
 Broschüre „Freiwillig rentenversichert: Ihre Vorteile“.

Unabhängig von der Staatsangehörigkeit und dem 
Aufenthaltsort kann sich jeder freiwillig in Deutschland 
versichern, der vor dem 19. Oktober 1972 mindestens 
einen freiwilligen Beitrag gezahlt hat.

Die Broschüre ist 
nur auf Deutsch 
erhältlich.

https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/national/kindererziehung_plus_fuer_die_rente.html
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https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/national/freiwillig_rentenversichert_ihre_vorteile.html


10

Sind Sie japanischer Staatsangehöriger und wohnen Sie 
in der Europäischen Union, können Sie sich freiwillig 
versichern, wenn Sie bereits einen Beitrag zur deut
schen Rentenversicherung gezahlt haben. Leben Sie in 
Japan, können Sie sich freiwillig versichern, wenn Sie 
bereits mindestens 60 Kalendermonate Bei träge zur 
deutschen Rentenversicherung gezahlt haben. Wohnen 
Sie in einem anderen ausländischen Staat (zum Beispiel 
Russland), dürfen Sie sich nicht freiwillig versichern.

Flüchtlinge und Staatenlose können sich bei recht
mäßigem Aufenthalt in Japan unter den gleichen Vor
aussetzungen wie japanische Staatsangehörige freiwillig 
versichern.

Freiwillige Beiträge: Ihre Vorteile
Mit freiwilligen Beiträgen können Sie die Wartezeit für 
eine deutsche Rente erfüllen. Sie können aber auch Ih
ren Versicherungsschutz für eine Rente wegen teilweiser 
oder voller Erwerbsminderung aufrechterhalten.

Unser Tipp:

Für diese Renten kann es wichtig sein, jeden Monat 
vom 1. Januar 1984 bis heute lückenlos zu belegen, 
vorausgesetzt, Sie haben vor dem 1. Januar 1984 die 
Wartezeit von fünf Jahren erfüllt. Sie sollten sich über 
Ihre Möglichkeiten beraten lassen, wenn Sie aus der 
deutschen gesetzlichen Rentenversicherung ausschei
den und trotzdem weiterhin Anspruch auf eine dieser 
Renten haben wollen.

Außerdem erhöhen freiwillige Beiträge Ihre Altersrente 
oder die Versorgung Ihrer Hinterbliebenen im Todesfall. 
Als Selbständiger können Sie sich freiwillig versichern, 
um so für sich und Ihre Hinterbliebenen vorzusorgen.

Ihren zuständigen 
Ansprechpartner 
finden Sie im Kapi
tel „Ihre Ansprech
partner“
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Beiträge zahlen
Die Höhe und Anzahl Ihrer freiwilligen Beiträge bestim
men Sie selbst. Es gibt jedoch Mindest und Höchstbei
träge. Sie sind nicht an die einmal gewählte Beitrags
höhe gebunden. Sie können Ihre freiwilligen Beitäge für 
das laufende Jahr bis zum 31. März des nächsten Jahres 
zahlen.

Vor Beginn einer freiwilligen Versicherung sollten Sie 
sich bei Ihrer Rentenversicherung melden. Wir empfeh
len Ihnen, die Beiträge bargeldlos entweder von Ihrem 
Konto oder dem eines Beauftragten bei einem Geld
institut in Deutschland abbuchen zu lassen. Auch eine 
Überweisung aus dem In und Ausland ist möglich.

Bitte beachten Sie:
Der Versicherungsträger übernimmt keine Bank-, 
Transfer- oder sonstige Überweisungskosten. Bei 
Zahlungen aus dem Ausland sollten Sie den Betrag 
in Euro überweisen, um Kursdifferenzen auszu-
schließen.

� 
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 Deutsche Beiträge erstatten lassen
Sollten Sie als japanischer Staatsangehöriger einige Zeit in Deutschland 
gearbeitet haben und nun nach Japan zurückkehren, möchten Sie sich viel-
leicht Ihre deutschen Beiträge erstatten lassen. Ob für Sie diese Möglich-
keit besteht, erfahren Sie in diesem Kapitel. Sie sollten diesen Schritt aber 
gut überdenken.

Durch eine Beitragserstattung wird das Versicherungs
verhältnis aufgelöst.

Sie können sich den Arbeitnehmeranteil Ihrer Beiträge 
erstatten lassen, wenn Sie in Deutschland

 → seit mindestens 24 Kalendermonaten nicht mehr 
versicherungspflichtig sind und

 → sich nicht freiwillig versichern dürfen.

Die Wartefrist von mindestens 24 Kalendermonaten 
muss eingehalten werden. Es darf auch nicht inzwi
schen erneut Versicherungspflicht eingetreten sein.

Die Versicherungspflicht in einem Mitgliedstaat der 
 Europäischen Union oder in einem Land, mit dem 
Deutschland ein Sozialversicherungsabkommen ge
schlossen hat, kann in diesem Zusammenhang der 
Versicherungspflicht in Deutschland gleichstehen. Die 
Möglichkeit der Beitragserstattung besteht dann nicht.

Bitte lassen Sie 
sich beraten.
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Unser Tipp:

Ob Sie sich in Deutschland freiwillig versichern dürfen, 
erfahren Sie im Kapitel „In Deutschland freiwilliges 
Mitglied sein“. Es spielt dabei keine Rolle, ob Sie sich 
tatsächlich freiwillig versichern wollen. Wichtig ist nur, 
ob Sie berechtigt sind.

Bitte beachten Sie:
Als deutscher Staatsangehöriger können Sie Ihre 
Beiträge vor Erreichen der Regelaltersgrenze 
regelmäßig nicht erstattet bekommen, da Sie auch 
in Japan zur freiwilligen Versicherung in der deut-
schen Rentenversicherung berechtigt sind.

� 

Erstattung wegen Alters
Haben Sie die Regelaltersgrenze erreicht und für we
niger als fünf Jahre Beiträge gezahlt, können Sie eine 
 Erstattung beantragen. Hinter dieser Regelung steckt 
der Gedanke, dass Sie mit weniger als fünf Beitrags
jahren keinen Anspruch auf eine Rente haben. Die Bei
träge werden dann ohne die Wartefrist von 24 Kalender
monaten erstattet.

Unser Tipp:

Auf die fünf Jahre werden auch die Versicherungszei
ten in Japan angerechnet. Auch Zeiten, für die Sie nicht 
selbst die Beiträge gezahlt haben (zum Beispiel Zeiten 
der Kindererziehung), werden berücksichtigt. So haben 
Sie vielleicht doch Anspruch auf eine deutsche Rente.

Erstattung an Hinterbliebene
Hinterbliebene können eine Erstattung der Beiträge des 
Verstorbenen beantragen, wenn dieser nicht bereits für 

Die Regelalters
grenze wird schritt
weise von 65 auf 
67 Jahre ange
hoben.

Es können auch 
Zeiten aus anderen 
Ländern mit einem 
Abkommen zählen.
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fünf Jahre Beiträge gezahlt hat. Auch hier werden Ver
sicherungszeiten aus Japan berücksichtigt.

Bitte beachten Sie:
Die deutschen Beiträge können nicht zurückgezahlt 
werden, wenn Sie bereits eine ausländische Rente 
erhalten und diese Rente nur gezahlt werden kann, 
weil deutsche und ausländische Beiträge zusam-
mengerechnet wurden. Beiträge können auch nicht 
erstattet werden, wenn Sie aus ihnen bereits eine 
Leistung erhalten haben, zum Beispiel eine Reha-
bilitation. Beiträge, die Sie nach einer Inanspruch 
genommenen Leistung gezahlt haben, können 
erstattet werden.

� 

Lassen Sie sich Ihre Beiträge erstatten, wird damit Ihr 
Versicherungsverhältnis zur deutschen Rentenversiche
rung vollständig aufgelöst. Sie können aus allen bis zu 
diesem Zeitpunkt zurückgelegten Zeiten keine Ansprü
che mehr geltend machen.

Unser Tipp:

Bitte lassen Sie sich umfassend beraten, bevor Sie 
eine Beitragserstattung beantragen. Eine spätere 
 Rente kann für Sie die günstigere Alternative sein.

Erstattung nur auf Antrag
Die Beiträge werden Ihnen nur auf Antrag erstattet. Sie 
können Ihren Antrag formlos bei jedem deutschen Ver
sicherungsträger oder auch bei einer deutschen Bot
schaft oder einem deutschen Konsulat vor Ort stellen. 
Da Sie den Antrag auch in Ihrer Muttersprache stellen 
dürfen, müssen Sie weder eine Vermittlungsperson noch 
einen Bevollmächtigten oder einen Dolmetscher beauf
tragen.

Ausführliche 
Informationen 
hierzu finden Sie in 
unserer Broschüre 
„Beitragserstat
tung“.

Die Adressen der 
deutschen Ver
sicherungsträger 
finden Sie im 
 Kapitel „Nur einen 
Schritt entfernt:  
Ihre Rentenver
sicherung“.

https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/national/beitragserstattung.html
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/national/beitragserstattung.html
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Bitte beachten Sie:
Die Beiträge werden regelmäßig nicht in voller 
Höhe erstattet! Arbeitnehmer erhalten zum Bei-
spiel nur ihren Anteil an den Pflichtbeiträgen. 
Freiwillige Beiträge werden nur zur Hälfte erstat-
tet und Beiträge, die Sie nicht mitgetragen haben, 
können Ihnen gar nicht erstattet werden. Dazu zäh-
len zum Beispiel Beiträge wegen Kindererziehung. 
Die Beiträge werden auch nicht verzinst.

� 

Deutsche Staatsbürger
Als Deutscher können Sie sich Ihre deutschen Beiträge 
grundsätzlich erst erstatten lassen, wenn Sie die Regel
altersgrenze erreicht und weniger als 60 Beiträge ge
zahlt haben.
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 Rehabilitation – wieder fit für Alltag und Beruf
Eine Leistung zur Rehabilitation soll Ihnen helfen, gesundheitliche Ein-
schränkungen zu verhindern oder zu überwinden, damit Sie weiterhin am 
Erwerbsleben teilnehmen oder wieder eingegliedert werden können.

Neben der medizinischen Rehabilitation, die als ambu
lante oder stationäre Maßnahme durchgeführt werden 
kann, gehören zu den Leistungen zur Rehabilitation 
auch die Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, 
früher auch „berufliche Rehabilitation“ genannt, die 
Prävention als eine vorbeugende Maßnahme und ferner 
die Leistungen zur Nachsorge.

Bitte beachten Sie:
Entsprechend dem Grundsatz „Reha vor Rente“ 
wird vor Zahlung einer Rente wegen Erwerbsmin-
derung allgemein geprüft, ob durch eine Rehabili-
tation Ihre Leistungsfähigkeit wiederhergestellt 
werden kann.

� 

Zusätzlich müssen auch die versicherungsrechtlichen 
Voraussetzungen erfüllt sein. So müssen Sie für eine be
stimmte Zeit – allgemein für 5 beziehungsweise 15 Jah
re – Beiträge zur Rentenversicherung gezahlt haben.
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Bitte beachten Sie:
Soweit eine Mindestversicherungszeit erforder-
lich ist, werden Ihre in Deutschland und in Japan 
zurückgelegten Versicherungszeiten, die nicht 
auf denselben Zeitraum entfallen, zusammen-
gerechnet.

� 

Haben Sie Ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Ausland 
– beispielsweise in Japan –, kann ein Anspruch auf diese 
Leistungen nur entstehen, wenn Sie für den Kalender
monat, in dem Sie den Antrag gestellt haben, Pflicht
beiträge zur deutschen Rentenversicherung gezahlt 
haben. Diese Voraussetzung ist auch erfüllt, wenn Sie 
im Anschluss an eine nach deutschem Recht versicherte 
Beschäftigung oder selbständige Tätigkeit bis zur An
tragstellung  arbeitsunfähig waren.

Bei der Wahl der passenden Rehabilitationseinrichtung 
gehen wir so weit wie möglich auf Ihre Wünsche ein. 
Auf unserem Internetportal www.meinerehabilitation.de 
können Sie sich über die verschiedenen RehaKliniken 
und die jeweils von Ihnen angebotenen Leistungen 
informieren.

Unser Tipp:

Ausführliche Informationen zu den Rehabilitations
leistungen in Deutschland finden Sie in unseren 
 Broschüren:

 → „Mit Rehabilitation wieder fit für den Job“
 → „Medizinische Rehabilitation: Wie sie Ihnen hilft“
 → „Berufliche Rehabilitation: Ihre neue Chance“
 → „RehaNachsorge: Therapieerfolg nachhaltig 

sichern“
 → „Post – COVID: Mit Reha neue Kraft tanken“

https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/national/mit_reha_fit_fuer_den_job.html
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/national/med_reha_wie_sie_ihnen_hilft.html
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/national/berufliche_reha_ihre_chance.html
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/national/reha_nachsorge_therapieerfolg_sichern.html
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/national/reha_nachsorge_therapieerfolg_sichern.html
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/national/post_covid_mit_reha_neue_kraft_tanken.html
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 Rente: Wie das Abkommen hilft
Das Abkommen zwischen Deutschland und Japan sorgt dafür, dass Ihnen 
keine Nachteile bei der Rente entstehen, wenn Sie in beiden Ländern ge-
arbeitet haben.

Das Abkommen gewährleistet, dass Ihre deutschen und 
japanischen Versicherungszeiten, die Sie im Laufe Ihres 
Erwerbslebens zurückgelegt haben, zusammengerech
net werden können.

Haben Sie zum Beispiel für eine Rente aus Deutschland 
(zunächst) nicht genügend deutsche Versicherungszeiten 
zurückgelegt, werden alle anrechenbaren japanischen 
Versicherungszeiten hinzugerechnet. Allerdings nur, 
sofern sich diese Versicherungszeiten zeitlich nicht mit 
den deutschen Zeiten überschneiden. Auf diese Weise 
können Sie unter Umständen doch eine Rente erhalten.

Grundsätzlich gilt jedoch: Beiträge, die Sie in den Ab
kommensstaaten gezahlt haben, verbleiben beim dor
tigen Versiche rungsträger. Jeder Vertragsstaat, in dem 
Sie versichert waren – Deutschland und Japan –, zahlt 
Ihnen also eine Rente, wenn Sie die Voraussetzungen 
dafür erfüllen. Haben Sie (zunächst) nur die Voraus
setzungen in einem der Vertragsstaaten erfüllt, erhalten 
Sie nur diese eine Rente.

Bitte beachten Sie:
Beiträge, die sich überschneiden, können nur 
 einmal berücksichtigt werden. Näheres zu den 
Wartezeiten und besonderen versicherungsrecht-
lichen Voraussetzungen finden Sie ab Seite 19.

� 
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 Deutsche Rente – die Grundvoraussetzungen
Um eine deutsche Rente zu erhalten, müssen Sie bestimmte Voraussetzun-
gen erfüllen. Das sind zum Beispiel ein bestimmtes Lebensalter und eine 
vorgeschriebene Mindestversicherungszeit.

Die Vorschriften über die Voraussetzungen für eine 
Rente unterscheiden sich von Land zu Land. Auch das 
Rentenalter variiert von Land zu Land. In einigen Län
dern erhalten Sie Ihre Altersrente zum Beispiel mit 60, 
in anderen mit 65 und in manchen Ländern sogar erst 
mit 67 Jahren. Auch in Deutschland wird die Regel
altersgrenze seit 2012 schrittweise von 65 auf 67 Jahre 
angehoben.

Voraussetzung für jede deutsche Rente ist, dass Sie 
für eine bestimmte Zeit Beiträge gezahlt haben. Diese 
 Mindestversicherungszeit, auch Wartezeit genannt, be
trägt je nach Rentenart 5, 35 oder 45 Jahre.

Erfüllen Sie die Voraussetzungen in Deutschland nicht, 
werden auch die Zeiten in Japan berücksichtigt, wenn 
mindestens ein auf die Wartezeit anrechenbarer deut
scher Monat vorhanden ist und sie sich zeitlich nicht 
überschneiden. Es zählen nur die Zeiten aus Deutsch
land und Japan. Zeiten in anderen Abkommensstaaten 
oder anderen Staaten der Europäischen Union werden 
nicht berücksichtigt.
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Für die Wartezeit von 5 Jahren zählen:
 → Beitragszeiten (Pflichtbeiträge und freiwillige Bei

träge),
 → Ersatzzeiten (zum Beispiel Zeiten der politischen 

Verfolgung in der ehemaligen DDR),
 → Zeiten aus einem Versorgungsausgleich oder einem 

Rentensplitting sowie
 → Zeiten aus Zuschlägen für eine geringfügige ver

sicherungsfreie Beschäftigung.

Für die Wartezeit von 35 Jahren zählen zusätzlich 
 Anrechnungs und Berücksichtigungszeiten. Anrech
nungszeiten sind Zeiten, in denen Sie beispielsweise 
krank, in Mutterschutz oder arbeitslos waren. Auch 
 Zeiten des Studiums können Anrechnungszeiten 
sein. Berücksichtigungszeiten sind Zeiten der Kinder
erziehung oder der Pflege.

Für die Wartezeit von 45 Jahren zählen:
 → Pflichtbeiträge für eine versicherte Beschäf tigung 

oder selbständige Tätigkeit,
 → Ersatzzeiten (zum Beispiel Zeiten der politischen 

Verfolgung in der ehemaligen DDR),
 → Zeiten aus Zuschlägen für eine geringfügige ver

sicherungsfreie Beschäftigung,
 → Berücksichtigungszeiten,
 → Freiwillige Beiträge, wenn mindestens 18 Pflicht

beiträge für eine versicherte Beschäftigung oder 
selbständige Tätigkeit vorhanden sind, sowie

 → Anrechnungszeiten wegen des Bezugs von Leis
tungen bei Arbeitslosigkeit oder Krankheit und des 
Bezugs von Übergangsgeld.

Zeiten, in denen Sie arbeitslos waren, können nur 
eingeschränkt berücksichtigt werden. Außerdem gibt 
es Ausnahmen bei der Anrechnung der Versicherungs
zeiten in den letzten zwei Jahren vor Rentenbeginn, bei 
Anrechnungszeiten und freiwilligen Beiträgen.

Weitere Informa
tionen zu den 
deutschen Zeiten 
finden Sie in der 
Broschüre „Rente: 
Jeder Monat zählt“.

Weitere Informa
tionen zu den 
deutschen Zeiten 
finden Sie in der 
Broschüre „Rente: 
Jeder Monat zählt“.

Erkundigen Sie sich 
bitte rechtzeitig bei 
Ihrem Rentenver
sicherungsträger.

https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/national/rente_jeder_monat_zaehlt.html
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/national/rente_jeder_monat_zaehlt.html
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/national/rente_jeder_monat_zaehlt.html
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/national/rente_jeder_monat_zaehlt.html
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Zeiten aus einem Versorgungsausgleich oder Renten
splitting können für die Wartezeit von 45 Jahren nicht 
mitgerechnet werden.

Unser Tipp:

Nach dem Abkommen können Ihre japanischen Ver
sicherungszeiten für die Wartezeit mit Ihren deutschen 
Versicherungszeiten zusammengerechnet werden.

Besondere versicherungsrechtliche Voraussetzungen
Erwerbsminderungsrenten erhalten Sie nur unter be
sonderen versicherungsrechtlichen Voraussetzungen. 
Dazu müssen Sie in bestimmten Zeiträumen genügend 
Pflichtbeiträge für eine versicherte Beschäftigung oder 
selbständige Tätigkeit gezahlt haben.

Die geforderten Pflichtbeiträge können Sie natürlich 
auch mit entsprechenden Pflichtbeiträgen in Japan 
erfüllen, sofern Sie diese aufgrund einer Beschäftigung 
oder selbständigen Tätigkeit gezahlt haben.
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 Die richtige deutsche Rente für Sie
Die Deutsche Rentenversicherung zahlt Renten wegen Erwerbsminderung, 
Altersrenten und Renten wegen Todes (Witwen-/Witwerrente oder Waisen-
rente). In diesem Kapitel erfahren Sie, wann Sie eine dieser Renten bean-
spruchen können.

Wir wollen Sie auch darüber informieren, welchen Ein
fluss das Abkommen mit Japan hat und wie es Ihnen bei 
Ihrem Anspruch helfen kann.

Unser Tipp:

Wenn Sie wissen möchten, für welche deutschen Ren
ten Sie bereits die Voraussetzungen erfüllen, bean
tragen Sie bei Ihrem Rentenversicherungsträger eine 
Rentenauskunft. Dort finden Sie alle Informationen.

Renten wegen Erwerbsminderung
Diese Rente erhalten Sie längstens bis zum Erreichen 
der Regelaltersgrenze, wenn Sie

 → wegen Krankheit oder Behinderung erwerbsgemin
dert sind,

 → die Wartezeit von fünf Jahren erfüllen oder vorzeitig 
erfüllen (zum Beispiel durch einen Arbeitsunfall) und

 → in den letzten fünf Jahren vor Eintritt der Erwerbs
minderung drei Jahre mit Pflichtbeiträgen für eine 
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ver sicherte Beschäftigung oder selbständige Tätig
keit zurückgelegt haben oder

 → vor dem 1. Januar 1984 die allgemeine Wartezeit 
von fünf Jahren erfüllt haben und jeder Monat vom 
1. Januar 1984 bis zum Leistungsfall mit Anwart
schaftserhaltungszeiten belegt ist.

Unser Tipp:

Ausführliche Informationen finden Sie in der Broschü
re „Erwerbsminderungsrente: Das Netz für alle Fälle“.

Bitte beachten Sie:
Ihre japanischen Versicherungszeiten werden auch 
bei der Belegung des Zeitraums vom 1. Januar 
1984 bis zum Leistungsfall berücksichtigt. Für die 
„drei Jahre Pflichtbeiträge“ können nur Ihre japa-
nischen Zeiten mitgezählt werden, in denen Sie im 
Volksrenten- und/oder Arbeitnehmerrentensystem 
versichert waren.

� 

Ihr Rentenversicherungsträger prüft anhand ärztlicher 
Unterlagen, ob Sie teilweise oder voll erwerbsgemin
dert sind. Die Rente wegen voller Erwerbsminderung 
erhalten Sie, wenn Sie weniger als drei Stunden täglich 
arbeiten können. Ist es Ihnen möglich, noch mehr als 
drei, aber weniger als sechs Stunden täglich zu arbeiten, 
erhalten Sie die Rente wegen teilweiser Erwerbsminde
rung. Diese ist nur halb so hoch wie die Rente wegen 
voller Erwerbsminderung.

Die Rente wegen Erwerbsminderung erhalten Sie grund
sätzlich befristet, und zwar höchstens für drei Jahre. 
Sie kann verlängert werden, wenn die gesundheitlichen 
Einschränkungen weiter vorliegen.

Ausführliche In
formationen finden 
Sie in der Broschüre 
„Erwerbsminde
rungsrente: Das 
Netz für alle Fälle“.

https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/national/erwerbsminderungsrente_das_netz_fuer_alle_faelle.html
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/national/erwerbsminderungsrente_das_netz_fuer_alle_faelle.html
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/national/erwerbsminderungsrente_das_netz_fuer_alle_faelle.html
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/national/erwerbsminderungsrente_das_netz_fuer_alle_faelle.html


24

Altersrenten
Aus der deutschen Rentenversicherung können Sie 
 folgende Altersrenten bekommen:

 → Regelaltersrente
 → Altersrente für langjährig Versicherte
 → Altersrente für besonders langjährig Versicherte
 → Altersrente für schwerbehinderte Menschen

Regelaltersrente
Anspruch auf die Regelaltersrente haben Sie, wenn Sie 

 → die Regelaltersgrenze erreicht und 
 → die Wartezeit von fünf Jahren erfüllt haben.

Die Regelaltersgrenze liegt für vor 1947 geborene Per
sonen bei 65 Jahren. Sind Sie zwischen 1947 und 1963 
geboren, wird sie stufenweise angehoben: für die Jahr
gänge 1947 bis 1958 um einen Monat pro Jahrgang, 
für die Jahrgänge 1959 bis 1963 um zwei Monate. Für 
Personen, die 1964 und später geboren sind, liegt die 
Regelaltersgrenze dann bei 67 Jahren.

Anhebung der Altersgrenze auf 67 Jahre

Versicherte 
Geburtsjahr

Anhebung  
um Monate

auf das Alter
Jahr Monate

1956 10 65 10
1957 11 65 11
1958 12 66  0
1959 14 66  2
1960 16 66  4
1961 18 66  6
1962 20 66  8
1963 22 66 10
1964 24 67  0

Als Bezieher einer Regelaltersrente können Sie unbe
schränkt hinzuverdienen und müssen auch keine Ab
schläge befürchten.

Ausführliche 
Informationen zu 
allen  Altersrenten 
enthält die Bro
schüre „Die richtige 
Alters rente für Sie“.

Wie sich die 
Anhebung der 
Regelaltersgrenze 
auf andere Alters
renten auswirkt, 
erfahren Sie unter 
anderem in unserer 
Broschüre „Rente 
mit 67: Wie Sie Ihre 
Zukunft planen 
können“.

https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/national/die_richtige_altersrente_fuer_sie.html
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/national/die_richtige_altersrente_fuer_sie.html
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/national/rente_mit_67.html
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/national/rente_mit_67.html
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/national/rente_mit_67.html
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/national/rente_mit_67.html
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Altersrente für langjährig Versicherte
Diese Rente können Sie erhalten, wenn Sie die Wartezeit 
von 35 Jahren erfüllt haben. Die Altersgrenze hängt von 
Ihrem Geburtsjahr ab:

Wenn Sie vor 1949 geboren sind, liegt die  Altersgrenze 
bei 65 Jahren. Möchten Sie die Altersrente bereits mit 
63 Jahren in Anspruch nehmen, müssen Sie  einen 
 Rentenabschlag in Höhe von 7,2 Prozent in Kauf 
 nehmen.

Sind Sie zwischen 1949 und 1963 geboren, wird die 
Altersgrenze von 65 Jahren stufenweise angehoben; 
für Geburtsjahr gänge ab 1964 liegt die Altersgrenze 
schließlich bei 67 Jahren. Die Altersrente für langjäh
rig Ver sicherte können Sie aber weiterhin vorzeitig mit 
63 Jahren bekommen, allerdings mit einem Renten
abschlag von bis zu 14,4 Prozent.

Anhebung der Altersgrenze auf 67 Jahre

Geburtsjahr Anhebung auf das Alter Abschlag in Prozent 
zum Beispiel mit 
63 Jahren

Jahre Monate

1956 65 10 10,2
1957 65 11 10,5
1958 66  0 10,8
1959 66  2 11,4
1960 66  4 12,0
1961 66  6 12,6
1962 66  8 13,2
1963 66 10 13,8
1964 67  0 14,4

Altersrente für besonders langjährig Versicherte
Diese Altersrente erhalten Sie, wenn Sie die Wartezeit 
von 45 Jahren erfüllt haben. Die Altersgrenze hängt von 
Ihrem Geburtsjahr ab.
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Wurden Sie vor 1953 geboren, liegt die Altersgrenze bei 
63 Jahren. Für Personen, die zwischen 1953 und 1963 
geboren wurden, wird die Altersgrenze stufenweise 
angehoben. Wurden Sie 1964 oder später geboren, liegt 
die Altersgrenze bei 65 Jahren. Die Rente wird ohne 
Abschläge gezahlt. Bis zum Erreichen Ihrer Regelalters
grenze müssen Sie jedoch die Hinzuverdienstgrenze 
einhalten.

Anhebung der Altersgrenze auf 65 Jahre

Versicherte 
Geburtsjahr

Anhebung um 
Monate

Anhebung auf das Alter
Jahre Monate

1956  8 63  8
1957 10 63 10
1958 12 64  0
1959 14 64  2
1960 16 64  4
1961 18 64  6
1962 20 64  8
1963 22 64 10
1964 24 65  0

Altersrente für schwerbehinderte Menschen
Als schwerbehinderter Mensch können Sie eine Rente 
von einem bestimmten Alter an erhalten, wenn Sie die 
Wartezeit von 35 Jahren erfüllen.

Mehr zu den Hinzu
verdienstgrenzen 
erfahren Sie ab 
Seite 31.
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Wurden Sie vor 1953 geboren, liegt die Altersgrenze bei 
63 Jahren. Für Personen, die zwischen 1953 und 1963 
geboren wurden, wird die Altersgrenze stufenweise 
angehoben. Wurden Sie 1964 oder später geboren, liegt 
die Altersgrenze bei 65 Jahren. Die Rente wird ohne 
Abschläge gezahlt. Bis zum Erreichen Ihrer Regelalters
grenze müssen Sie jedoch die Hinzuverdienstgrenze 
einhalten.

Anhebung der Altersgrenze auf 65 Jahre

Versicherte 
Geburtsjahr

Anhebung um 
Monate

Anhebung auf das Alter
Jahre Monate

1956  8 63  8
1957 10 63 10
1958 12 64  0
1959 14 64  2
1960 16 64  4
1961 18 64  6
1962 20 64  8
1963 22 64 10
1964 24 65  0

Altersrente für schwerbehinderte Menschen
Als schwerbehinderter Mensch können Sie eine Rente 
von einem bestimmten Alter an erhalten, wenn Sie die 
Wartezeit von 35 Jahren erfüllen.

Mehr zu den Hinzu
verdienstgrenzen 
erfahren Sie ab 
Seite 31.

Sie müssen als schwerbehinderter Mensch im Sinne des 
deutschen Rechts mit einer Behinderung von mindes
tens 50 Prozent anerkannt sein (also einen entsprechen
den Schwerbehindertenausweis oder bescheid vorlegen 
können). Wohnen Sie in Japan, stellt das zuständige 
deutsche Auslandsversorgungsamt den Grad der Behin
derung fest.

Wurden Sie vor 1952 geboren, liegt die Altersgrenze 
für diese Rente bei 63 Jahren. Sie können aber be
reits mit 60 Jahren vorzeitig mit einem Abschlag von 
10,8 Prozent in Rente gehen. Wurden Sie 1952 bis 
1963 geboren, wird die Altersgrenze sowohl für einen 
abschlagsfreien als auch für einen vorzeitigen Renten
bezug stufenweise angehoben. Für Geburtsjahrgänge ab 
1964 liegt die Altersgrenze für die Rente ohne Abschläge 
bei 65 Jahren; ein vorzeitiger Bezug dieser Rente (mit 
Abschlägen) ist für diesen Personenkreis dann erst mit 
62 Jahren möglich.

Anhebung der Altersgrenze auf 65 Jahre

Geburtsjahr Anhebung  
auf das Alter

 frühestmöglicher 
 Rentenbeginn 
mit  Abschlag von 
0,8  Prozent

Jahre Monate Jahre Monate
1957 63 11 60 11
1958 64  0 61  0
1959 64  2 61  2
1960 64  4 61  4
1961 64  6 61  6
1962 64  8 61  8
1963 64 10 61 10
1964 65  0 62  0

Das zuständige 
Auslandsversor
gungsamt erfahren 
Sie bei den Trägern 
der Deutschen 
Rentenversiche
rung.
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Renten an Witwen und Witwer
Nach dem Tod des Ehepartners können Sie eine Wit
wen oder Witwerrente erhalten, wenn der verstorbe
ne Ehepartner bis zum Tod eine Rente bezog oder die 
Wartezeit von fünf Jahren erfüllt hat oder diese (zum 
Beispiel durch einen Arbeitsunfall) vorzeitig erfüllt ist.

Bitte beachten Sie:
Gleichgeschlechtliche Partner, die in Deutschland 
eine eingetragene Lebenspartnerschaft eingegan-
gen sind, stehen in allen Punkten den Partnern 
einer gültigen Ehe gleich.

� 

Um eine Rente erhalten zu können, müssen Sie zum 
Zeitpunkt des Todes mindestens ein Jahr verheiratet ge
wesen sein. Diese Mindestdauer gilt nicht, wenn Sie vor 
dem 1. Januar 2002 geheiratet haben oder die Ehe nicht 
aus Versorgungsgründen geschlossen wurde. Sie dürfen 
nicht wieder geheiratet haben.

Die Witwen oder Witwerrente kann als kleine oder 
große Rente gezahlt werden. Um eine große Rente zu 
erhalten, muss der überlebende Ehepartner

 → das 47. Lebensjahr vollendet haben (bei Tod ab 
2012 stufenweise Anhebung auf das 47. Lebensjahr) 
oder

 → vermindert erwerbsfähig sein oder
 → ein eigenes Kind oder ein Kind des Verstorbenen 

erziehen, das das 18. Lebensjahr noch nicht vollen
det hat oder

 → in häuslicher Gemeinschaft für ein eigenes Kind 
oder ein Kind des Verstorbenen sorgen, das wegen 
 körperlicher, geistiger oder seelischer Behinderung 
außerstande ist, sich selbst zu unterhalten.

Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt, erhalten Sie 
eine kleine Witwen beziehungsweise Witwerrente. 
Diese wird für längstens 24 Kalendermonate nach dem 
Tod des Versicherten gezahlt. Sie beträgt 25 Prozent der 
Ver sichertenrente. Die große Witwen oder Witwerrente 
wird dauerhaft gezahlt. Sie beträgt in der Regel 55 Pro
zent der Versichertenrente.

Heiraten Sie als Witwe oder Witwer erneut, fällt Ihr 
Anspruch auf Hinterbliebenenrente weg. Sie können 
auf Antrag eine Abfindung Ihrer Rente erhalten. Die
se beträgt das 24fache des Durchschnittsbetrages 
der Rente der letzten zwölf Monate. Bei einer kleinen 
Witwen beziehungsweise Witwerrente, auf die maximal 
ein Anspruch für 24 Kalendermonate besteht, ist die Ab
findung auf den nicht verbrauchten Restbetrag bis zum 
Ende der Rentenlaufzeit begrenzt. 

Beispiel:

Rentner Manuel F. ist im Mai 2019 gestorben. Seine Witwe  Heidi F. 
erhält seit Juni 2019 eine große Witwenrente. Sie heiratet im Juni 
2023 erneut, damit endet ihre Witwenrente am 30. Juni 2023. 
In den maßgeb lichen zwölf Monaten vor dem Wegfall der Rente 
(Juli 2022 bis Juni 2023) erhielt Heidi F. durchschnittlich 520 Euro 
Witwenrente (vor Abzug von Eigenanteilen zur Kranken und 
Pflege versicherung der Rentner). Die Abfindung beträgt das 
24Fache dieses Durchschnittsbetrages, also 12 480 Euro.

Waisenrenten
Eine Waisenrente (Halbwaisenrente) kann nach dem Tod 
des Versicherten gezahlt werden, wenn der Verstorbene 

 → bis zum Tod eine Rente bezogen hat oder
 → zum Zeitpunkt des Todes die Wartezeit von fünf 

Jahren erfüllt hat oder diese vorzeitig erfüllt ist (zum 
Beispiel durch einen Arbeitsunfall).

Stirbt auch der zweite Elternteil, wird eine Vollwaisen
rente gezahlt.
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Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt, erhalten Sie 
eine kleine Witwen beziehungsweise Witwerrente. 
Diese wird für längstens 24 Kalendermonate nach dem 
Tod des Versicherten gezahlt. Sie beträgt 25 Prozent der 
Ver sichertenrente. Die große Witwen oder Witwerrente 
wird dauerhaft gezahlt. Sie beträgt in der Regel 55 Pro
zent der Versichertenrente.

Heiraten Sie als Witwe oder Witwer erneut, fällt Ihr 
Anspruch auf Hinterbliebenenrente weg. Sie können 
auf Antrag eine Abfindung Ihrer Rente erhalten. Die
se beträgt das 24fache des Durchschnittsbetrages 
der Rente der letzten zwölf Monate. Bei einer kleinen 
Witwen beziehungsweise Witwerrente, auf die maximal 
ein Anspruch für 24 Kalendermonate besteht, ist die Ab
findung auf den nicht verbrauchten Restbetrag bis zum 
Ende der Rentenlaufzeit begrenzt. 

Beispiel:

Rentner Manuel F. ist im Mai 2019 gestorben. Seine Witwe  Heidi F. 
erhält seit Juni 2019 eine große Witwenrente. Sie heiratet im Juni 
2023 erneut, damit endet ihre Witwenrente am 30. Juni 2023. 
In den maßgeb lichen zwölf Monaten vor dem Wegfall der Rente 
(Juli 2022 bis Juni 2023) erhielt Heidi F. durchschnittlich 520 Euro 
Witwenrente (vor Abzug von Eigenanteilen zur Kranken und 
Pflege versicherung der Rentner). Die Abfindung beträgt das 
24Fache dieses Durchschnittsbetrages, also 12 480 Euro.

Waisenrenten
Eine Waisenrente (Halbwaisenrente) kann nach dem Tod 
des Versicherten gezahlt werden, wenn der Verstorbene 

 → bis zum Tod eine Rente bezogen hat oder
 → zum Zeitpunkt des Todes die Wartezeit von fünf 

Jahren erfüllt hat oder diese vorzeitig erfüllt ist (zum 
Beispiel durch einen Arbeitsunfall).

Stirbt auch der zweite Elternteil, wird eine Vollwaisen
rente gezahlt.
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Eine Waisenrente erhalten leibliche und adoptierte Kin
der des Verstorbenen und in seinen Haushalt aufgenom
mene Stiefkinder, Pflegekinder, Enkel und Geschwister, 
die von ihm überwiegend unterhalten wurden. Sie wird 
bis zum 18. Geburtstag gezahlt.

Darüber hinaus kann eine Waise die Rente längstens bis 
zum 27. Geburtstag erhalten, wenn sie eine Schul oder 
Berufsausbildung absolviert. Auch wenn ein freiwilliges 
soziales oder ökologisches Jahr oder der Bundesfrei
willigendienst geleistet wird oder die Waise wegen einer 
Behinderung nicht selbst für sich sorgen kann, kann die 
Waisenrente bis zum 27. Geburtstag gezahlt werden.

Weitere Renten wegen Todes
Wurden Sie nach dem 30. Juni 1977 geschieden und ist 
Ihr früherer Ehepartner gestorben, können Sie einen 
Anspruch auf eine Erziehungsrente haben. Diese wird 
Ihnen aus Ihren eigenen Versicherungszeiten gezahlt, 
wenn Sie ein Kind erziehen. Das Gleiche gilt für einge
tragene Lebenspartnerschaften.

Eine Witwen oder Witwerrente nach dem vorletzten 
Ehegatten erhalten Sie, wenn Sie nach dem Tod Ihres 
früheren Ehegatten wieder geheiratet beziehungsweise 
eine eingetragene Lebenspartnerschaft begründet haben 
und die neue Verbindung nun aufgelöst oder aufgehoben 
wurde (beispielsweise durch Tod).

Ist Ihre Ehe vor dem 1. Juli 1977 geschieden worden, 
kann unter bestimmten Voraussetzungen eine Geschie
denenWitwen oder Witwerrente gezahlt werden.

Unser Tipp:

Einzelheiten zu diesen Renten erfahren Sie in unserer 
Broschüre „Hinterbliebenenrente: Hilfe in schweren 
Zeiten“.

https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/national/hinterbliebenenrente_hilfe_in_schweren_zeiten.html
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/national/hinterbliebenenrente_hilfe_in_schweren_zeiten.html
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Renten und Einkommen
Bei den Renten wegen Erwerbsminderung und allen 
Altersrenten vor dem Erreichen der Regelaltersgrenze 
kann sich ein Hinzuverdienst negativ auf die Renten
höhe auswirken. In und ausländische (beispielsweise 
japanische) Arbeitsentgelte und Arbeitseinkommen wir
ken sich gleichermaßen aus. Auch auf die Renten wegen 
Todes wird in der Regel Einkommen angerechnet. Nur 
bei Waisenrenten werden seit Juli 2015 kein Einkom
men mehr angerechnet. Bitte informieren Sie sich bei 
Ihrem Rentenversicherungsträger.

Die Grundrente
Ziel der neuen Grundrente, die zum 1. Januar 2021 in 
Kraft trat, ist die Anerkennung der Lebensleistung von 
Menschen, die jahrzehnteleang gearbeitet, Kinder erzo
gen und Angehörige gepflegt haben. Durch den Zuschlag 
werden Personen mit unterdurchschnittlichem Einkom
men in der Rente besser abgesichert. Die Grundrente 
ist keine eigenständige Rentenart, sondern ein Plus zur 
bestehenden Rente. Diesen Zuschlag gibt es nicht nur in 
neuen Renten, auch die rund 26 Millionen Bestandsren
ten wurden zum 31. Dezember 2022 überprüft, ob sie 
um einen Grundrentenzuschlag zu erhöhen sind.

Wichtig: Die Grundrente muss nicht beantragt werden. 
Wir prüfen für Sie, ob ein Anspruch besteht. Auch die 
Berechnung und Zahlung erfolgen automatisch. Sie müs
sen nicht selber tätig werden.
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Um die Grundrente erhalten zu können, muss man 
mindestens 33 Jahre gearbeitet und Beiträge zur Ren
tenversicherung gezahlt haben. Die folgenden Beiträge, 
Grundrentenzeiten genannt, zählen mit:

 → Pflichtbeiträge aus Berufstätigkeit oder Selbständig
keit,

 → Pflichtbeitragszeiten für Kindererziehung und Pflege 
von Angehörigen,

 → Zeiten der Leistungen bei Krankheit oder Rehabili
tation,

 → Berücksichtigungszeiten wegen Kindererziehung 
und

 → Ersatzzeiten (zum Beispiel Zeiten des Kriegsdiens
tes, der Kriegsgefangenschaft oder der politischen 
Haft in der DDR).

Nicht gezählt werden:
 → Zeiten des Bezuges von Arbeitslosengeld I und II,
 → Zeiten der Schulausbildung,
 → die Zurechnungszeit, also der für die Rente fiktiv 

verlängerte Versicherungsverlauf zur Erhöhung 
einer Erwerbsminderungsrente oder einer Rente 
wegen Todes,

 → freiwillige Beiträge,
 → Zeiten einer geringfügigen Beschäftigung (Minijob) 

ohne eigene Beitragszahlung und
 → Zeiten von Kalendermonaten, die durch einen 

Versorgungsausgleich oder Rentensplitting ermittelt 
worden sind.

Ab 35 Jahren mit Grundrentenzeiten gibt es den vollen 
Zuschlag, zwischen 33 und 35 Jahren nur den anteili
gen. Um einen Grundrentenzuschlag zu erhalten, muss 
außerdem Ihr Verdienst in den Grundrentenzeiten zwi
schen 30 und 80 Prozent des Durchschnittsentgelts aller 
Versicherten gelegen haben. Schließlich wird geprüft, 
ob Sie und Ihr Ehe oder eingetragener Lebenspartner 
während des Rentenbezugs bestimmte Einkommens
grenzen nicht überschreiten.
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Bei der Prüfung der mindestens 33 Jahre mit Grundren
tenzeiten werden die Beitragszeiten in der japanischen 
Rentenversicherung mitgezählt. Der Zuschlag selbst 
wird aber nur aus deutschen Zeiten berechnet. Zeiten 
mit geringen Einkommen in Japan werden durch den 
Zuschlag nicht aufgewertet.

Weitere Informati
onen dazu erhalten 
Sie in der Broschü
re „Grundrente: Zu
schlag zur Rente“.

https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/national/grundrente_zuschlag_zur_rente.html
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/national/grundrente_zuschlag_zur_rente.html
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 Bergleute – besondere Leistungen der 
 Knappschaft

Für knappschaftliche Beschäftigte gibt es wegen der besonderen Belastun-
gen und Risiken, denen sie ausgesetzt sind, im deutschen Recht besondere 
Regelungen. 

Die knappschaftliche Rentenversicherung kennt neben 
den Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung 
besondere knappschaftliche Leistungen:

 → Rente für Bergleute, die im Bergbau vermindert 
berufsfähig sind,

 → Rente für Bergleute nach Vollendung des 50. Lebens
jahres,

 → Altersrente für langjährig unter Tage beschäftigte 
Bergleute und

 → Knappschaftsausgleichsleistung.

Unter welchen Voraussetzungen Sie einen Anspruch 
auf eine dieser Leistungen haben, erfahren Sie bei der 
 Deutschen Rentenversicherung KnappschaftBahnSee.

Die Anschrift finden 
Sie auf Seite 50.
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 Die japanischen Renten
Im Rahmen dieser Broschüre möchten wir Sie auch über Ansprüche aus 
Ihren japanischen Versicherungszeiten informieren. Wir können aber für 
die Informationen zum japanischen Recht keine Haftung für die Richtigkeit 
übernehmen. Für rechtsverbindliche Auskünfte wenden Sie sich an das 
Sozialversicherungsamt in Japan. Die Anschrift finden Sie auf Seite 50.

Japan hat ein zweigliedriges Rentensystem, bestehend 
aus einem Volksrenten und einem Arbeitnehmerrenten
system.

Bis zum 30. September 2015 bestanden darüber hin
aus verschiedene genossenschaftliche Rentensysteme, 
die zum 1. Oktober 2015 in die allgemeine Arbeitneh
merrentenversicherung integriert wurden. Von der 
Darstellung der Leistungen der genossenschaftlichen 
Rentensysteme wird hier abgesehen, da diese lediglich 
besonderen Perso nengruppen (zum Beispiel Beamten 
und Lehrern an privaten Schulen) offen standen.

Volksrentensystem
Das Volksrentensystem unterscheidet zwischen drei 
verschiedenen Versicherungskategorien:

 → Versicherung nach Kategorie 1: In diesem System 
sind Sie unabhängig von Ihrer Staatsangehörig
keit pflichtversichert, wenn Sie zwischen 20 und 
60 Jahren alt, Einwohner Japans sind und Sie nicht 
als Arbeitnehmer dem Arbeitnehmerrentensystem 
angehören.

 → Versicherung nach Kategorie 2: Bei dieser Versiche
rung handelt es sich ebenfalls um eine Pflichtver
sicherung. Dieser Versicherung unterliegen Sie bis 
zur Vollendung des 70. Lebensjahres, sofern Sie 
in einem Betrieb mit mindestens fünf Mitarbeitern 
beschäftigt sind und dadurch dem Arbeitnehmer
rentensystem angehören, da bei Zugehörigkeit zu 
diesem System gleichzeitig die Versicherungspflicht 
in der Kategorie 2 des Volksrentensystems besteht. 
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Für Beschäftigte in Betrieben mit weniger als fünf 
Mitarbeitern besteht grundsätzlich keine Versiche
rungspflicht im Arbeitnehmerrentensystem und in 
der Kategorie 2 des Volksrentensystems. Sofern Sie 
einem Unternehmen angehören, das weniger als 
fünf Personen beschäftigt, unterliegen Sie nur der 
Versicherung im Rahmen der Kategorie 1 des Volks
rentensystems.

 → Versicherung nach Kategorie 3: In dieser Katego
rie sind Sie pflichtversichert, sofern Sie zwischen 
20 und 60 Jahren alt und unterhaltsberechtigter 
Ehepartner eines Arbeitnehmers sind, der in der 
Kategorie 2 versichert ist. Als unterhaltsberechtigter 
Ehepartner dürfen Sie selbst kein oder nur ein ge
ringes Einkommen erzielen. Der zu zahlende Pflicht
beitrag wird nicht von Ihnen, sondern zusammen 
mit dem Pflichtbeitrag des Arbeitnehmers gezahlt.

Arbeitnehmerrentensystem
In der Arbeitnehmerrentenversicherung (Employees’ 
Pension Insurence – EPI) sind Sie als Arbeitnehmer 
 versicherungspflichtig, wenn Sie unter 65 Jahre alt 
und in einem Betrieb mit mindestens fünf Mitarbeitern 
beschäftigt sind.

Sind Sie in einem Betrieb mit weniger als fünf Mitarbei
tern beschäftigt, können Sie im Arbeitnehmerrenten
system versichert sein, wenn 

 → Ihr Arbeitgeber mit der Zustimmung von mehr als 
der Hälfte der Mitarbeiter einen Antrag auf Aufnah
me in dieses System stellt oder

 → Sie mit Zustimmung des Arbeitgebers die Aufnahme 
in das System beantragen, 

wenn Sie das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet ha
ben.

Eine Mitgliedschaft besteht entweder im Volksrenten 
oder im Arbeitnehmerrentensystem. Die im Arbeit
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nehmerrentensystem zurückgelegten Zeiten werden 
jedoch auch für die Erfüllung der Voraussetzungen im 
Volks rentensystem berücksichtigt.

Bitte beachten Sie:
Bleiben Sie aufgrund einer Entsendung bezie-
hungsweise Ausnahmevereinbarung während Ihrer 
Beschäftigung in Japan weiter Mitglied in der deut-
schen Rentenversicherung, finden die japa nischen 
Rechtsvorschriften auf Ihren Ehepartner und Ihre 
Kinder keine Anwendung, sofern diese nicht die 
japanische Staatsangehörigkeit be sitzen.

� 

Altersgrundrente aus dem Volksrentensystem
Eine Altersgrundrente steht Ihnen zu, wenn Sie das 
65. Lebensjahr vollendet haben und mindestens 
zehn Versicherungsjahre zurückgelegt haben. Versiche
rungsjahre sind hier im Wesentlichen

 → Zeiten der Beitragszahlung im Volksrentensystem 
oder gleichgestellte Zeiten,

 → Beitragszeiten im Arbeitnehmerrentensystem oder 
einem genossenschaftlichen System und

 → Zeiten als abhängiger Ehepartner eines Arbeitneh
mers, der im Arbeitnehmerrentensystem versichert 
ist.
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Eine Vollrente steht Ihnen zu, wenn Sie 40 Versiche
rungsjahre zurückgelegt haben. Haben Sie weniger 
als 40, aber mindestens zehn Versicherungsjahre er
worben, wird Ihnen eine Teilrente gezahlt.

Deutsche Pflichtbeiträge, freiwillige Beiträge und Er
satzzeiten werden für die Ermittlung der zehn Versiche
rungsjahre berücksichtigt, sofern diese nicht zeitgleich 
zu den japanischen Zeiten liegen.

Bitte beachten Sie:
Sie können die Altersgrundrente bereits zwischen 
dem 60. und 64. Lebensjahr in gekürzter Höhe in 
Anspruch nehmen. Die Kürzung des Zahlbetrages 
bleibt in diesem Fall auch über Ihr 65. Lebensjahr 
hinaus bestehen. Umgekehrt wird Ihre Rente er-
höht, wenn Sie die Altersgrundrente erst nach dem 
65. Lebensjahr in Anspruch nehmen.

� 

Altersrente aus dem Arbeitnehmerrentensystem
Eine Altersrente wird Ihnen gezahlt, wenn Sie die 
 Voraussetzungen für den Bezug einer Altersgrundrente 
aus dem Volksrentensystem erfüllen und mindestens 
einen Beitragsmonat im System der Arbeitnehmer zu
rückgelegt haben.

Unser Tipp:

Die Altersrente aus dem Arbeitnehmerrentensystem 
können Sie bereits mit 60 Jahren erhalten, wenn Sie 
aus dem Erwerbs leben ausgeschieden sind und min
destens zwölf Monate lang Beiträge zu diesem System 
gezahlt haben. In diesem Fall bekommen Sie bis zum 
65. Lebensjahr eine besondere Altersrente für Arbeit
nehmer.
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Erfüllen Sie die Voraussetzungen sowohl für die Alters
grundrente als auch für die Altersrente, werden Ihnen 
die Leistungen in Summe ausgezahlt. Die beiden Renten 
schließen sich gegenseitig nicht aus.

Invaliditätsgrundrente aus dem Volksrentensystem
Bei Feststellung der Invalidität stellt das japanische 
Recht nicht auf den Grad der Erwerbsminderung, 
sondern auf bestimmte Körperschäden ab, welche die 
Fähigkeit, den Anforderungen des Lebens gerecht zu 
werden, beeinträchtigen.

Eine Behinderung ersten Grades liegt bei vollständigem 
Verlust der Fähigkeit, den Anforderungen des Lebens 
zu entsprechen, vor. Eine Behinderung zweiten Grades 
liegt bei einer starken Beeinträchtigung dieser Fähigkeit 
vor. Bei geringen körperlichen Beeinträchtigungen liegt 
lediglich eine Behinderung dritten Grades vor.

Die Invaliditätsgrundrente wird Ihnen gezahlt, wenn
 → Sie am Tag der ärztlichen Untersuchung im Volks

rentensystem versichert waren oder
 → Sie zwischen 60 und 65 Jahre alt sind und Ihren 

Wohnsitz in Japan haben und
 → bei ihnen eine Behinderung ersten oder zweiten 

Grades vorliegt und
 → die Zeit vom ersten Eintritt in die Versicherung bis 

zwei Monate vor dem Monat der ersten ärztlichen 
Untersuchung zu zwei Drittel mit Beitragszeiten 
oder Befreiungszeiten belegt ist oder

 → Sie an einer dauernden Behinderung leiden, bevor 
Sie das Alter von 20 Jahren erreicht haben und im 
Volksrentensystem versichert sind.

Die Erfüllung einer bestimmten Wartezeit ist für den 
Bezug dieser Rente nicht erforderlich. Die Invaliditäts
grundrente wird je nach Grad der Erwerbsminderung 
als Festbetrag gezahlt.

Auskünfte zu den 
unterschiedlichen 
Graden der Invali
dität erteilt Ihnen 
das Sozialversiche
rungsamt in Japan. 
Die Anschrift finden 
Sie auf Seite 50.
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Die Rente wird gezahlt, wenn
 → der Verstorbene zum Zeitpunkt des Todes im Volks

rentensystem versichert war oder 
 → der Verstorbene zum Zeitpunkt des Todes zwischen 

60 und 65 Jahre alt war und
 → die Zeit vom ersten Eintritt in die Versicherung bis 

zwei Monate vor dem Monat des Todes des Ver
sicherten zu zwei Drittel mit Beitragszeiten oder 
Befreiungszeiten belegt ist oder

 → der Verstorbene zum Zeitpunkt seines Todes eine 
Altersgrundrente bezogen oder die Wartezeit von 
zehn Jahren erfüllt hatte.

Unser Tipp:

Deutsche Versicherungszeiten werden dabei berück
sichtigt. Die erforderliche aktuelle Versicherung kann 
auch mit deutschen Pflicht oder freiwilligen Beiträgen 
erfüllt werden.

Hinterbliebenenrente aus dem Arbeitnehmer-
rentensystem
Ein Anspruch auf diese Rente besteht, sofern der Ver
storbene

 → zum Zeitpunkt des Todes in der Arbeitnehmerren
tenversicherung versichert war oder 

 → innerhalb von fünf Jahren nach dem Tag der ersten 
ärztlichen Untersuchung an einer Erkrankung oder 
Verletzung gestorben ist und am Tag der ersten ärzt
lichen Untersuchung versichert war oder

 → zum Zeitpunkt des Todes die Invaliditätsrente ersten 
oder zweiten Grades bezogen hat oder einen An
spruch auf diese Rente hatte oder 

 → eine Altersrente bezogen oder die Wartezeit von 
zehn Jahren erfüllt hatte.

Der Tatbestand der 
aktuellen Versiche
rung zum Zeitpunkt 
des Todes kann 
auch durch deut
sche Pflicht oder 
freiwillige Beiträge 
erfüllt werden.

Ihre deutschen Beitragszeiten (Pflicht und freiwillige 
Beiträge) werden bei der erforderlichen Belegung von 
zwei Dritteln berücksichtigt, wenn diese nicht zeitgleich 
zu Ihren japanischen Versicherungszeiten liegen. Auch 
die Voraussetzung der aktuellen Versicherung können 
Sie durch einen solchen deutschen Beitrag erfüllen.

Invaliditätsrente aus dem Arbeitnehmerrentensystem
Eine Invaliditätsrente steht Ihnen zu, wenn Sie

 → die Anspruchsvoraussetzungen für die Invaliditäts
grundrente aus dem Volksrentensystem erfüllen,

 → am Tag der ersten ärztlichen Untersuchung im 
 Arbeitnehmerrentensystem versichert waren und

 → ersten, zweiten oder dritten Grades invalide sind.

Aktuell versichert am Tag der ersten ärztlichen Unter
suchung sind Sie auch durch deutsche Beiträge.

Bitte beachten Sie:
Im Gegensatz zum Volksrentensystem kennt das 
Arbeitnehmerrentensystem einen dritten Grad 
der Invalidität. Sind Sie invalide dritten Grades, 
haben Sie nur Anspruch auf eine Invaliditäts-
rente beziehungsweise eine Abfindung aus dem 
Arbeitnehmer rentensystem. Ein Anspruch auf eine 
Invaliditätsgrundrente aus dem Volksrentensystem 
besteht für Sie in diesem Fall nicht.

� 

Hinterbliebenengrundrente aus dem Volksrentensystem
Anspruch auf diese Rente haben Sie als Witwe/Witwer, 
wenn Sie mindestens ein unter 18 Jahre (bei Behinde
rung des Kindes unter 20 Jahre) altes Kind betreuen, 
das vom Verstorbenen versorgt wurde. Ist keine ver
witwete Mutter vorhanden, wird die Rente dem hinter
bliebenen Kind unter 18 Jahren (bei Behinderung unter 
20 Jahren) gezahlt, wenn es vom Verstorbenen unter
haltsberechtigt war.
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Die Rente wird gezahlt, wenn
 → der Verstorbene zum Zeitpunkt des Todes im Volks

rentensystem versichert war oder 
 → der Verstorbene zum Zeitpunkt des Todes zwischen 

60 und 65 Jahre alt war und
 → die Zeit vom ersten Eintritt in die Versicherung bis 

zwei Monate vor dem Monat des Todes des Ver
sicherten zu zwei Drittel mit Beitragszeiten oder 
Befreiungszeiten belegt ist oder

 → der Verstorbene zum Zeitpunkt seines Todes eine 
Altersgrundrente bezogen oder die Wartezeit von 
zehn Jahren erfüllt hatte.

Unser Tipp:

Deutsche Versicherungszeiten werden dabei berück
sichtigt. Die erforderliche aktuelle Versicherung kann 
auch mit deutschen Pflicht oder freiwilligen Beiträgen 
erfüllt werden.

Hinterbliebenenrente aus dem Arbeitnehmer-
rentensystem
Ein Anspruch auf diese Rente besteht, sofern der Ver
storbene

 → zum Zeitpunkt des Todes in der Arbeitnehmerren
tenversicherung versichert war oder 

 → innerhalb von fünf Jahren nach dem Tag der ersten 
ärztlichen Untersuchung an einer Erkrankung oder 
Verletzung gestorben ist und am Tag der ersten ärzt
lichen Untersuchung versichert war oder

 → zum Zeitpunkt des Todes die Invaliditätsrente ersten 
oder zweiten Grades bezogen hat oder einen An
spruch auf diese Rente hatte oder 

 → eine Altersrente bezogen oder die Wartezeit von 
zehn Jahren erfüllt hatte.

Der Tatbestand der 
aktuellen Versiche
rung zum Zeitpunkt 
des Todes kann 
auch durch deut
sche Pflicht oder 
freiwillige Beiträge 
erfüllt werden.
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Anspruchsberechtigt für diese Rente sind Witwen, 
 Witwer, Eltern, Kinder, Enkelkinder und Großeltern, 
wenn sie vom Verstorbenen unterhalten wurden. Kinder 
und Enkelkinder dürfen das 18. Lebensjahr (bei Behin
derung das 20. Lebensjahr) noch nicht vollendet haben. 
Der Witwer, die Eltern und die Großeltern müssen min
destens 55 Jahre alt sein.

Bitte beachten Sie:
Bei mehreren Berechtigten gilt eine Rangordnung: 
verwitwete Mutter, Kind, kinderlose Witwe, Witwer, 
Eltern, Enkelkinder, Großeltern. Der Rentenan-
spruch einer dieser Personen schließt Ansprüche 
der in der Rangordnung folgenden Personen aus.

� 

Die Hinterbliebenenrente wird für sechs Jahre einge
stellt, wenn eine Hinterbliebenenentschädigung nach 
dem „Arbeitsstandardgesetz“ (Leistung der Unfallver
sicherung) gezahlt wird. Nach Ablauf der sechs Jahre 
wird die Rente automatisch wieder gezahlt.

Erhalten Sie eine Hinterbliebenenrente für Arbeitneh
mer, haben Sie ab Vollendung des 65. Lebensjahres auch 
Anspruch auf eine Altersgrundrente aus dem Volksren
tensystem und gegebenenfalls auf eine Altersrente aus 
dem Arbeitnehmerrentensystem. Sie können zwischen 
den folgenden Möglichkeiten des Rentenbezuges wählen:

 → Altersgrundrente aus dem Volksrentensystem und 
Altersrente aus dem Arbeitnehmersystem,

 → Altersgrundrente aus dem Volksrentensystem und 
Hinterbliebenenrente aus dem Arbeitnehmersystem 
oder

 → Altersgrundrente aus dem Volksrentensystem und 
die halbe Altersrente aus dem Arbeitnehmersystem 
und zwei Drittel der Hinterbliebenenrente aus dem 
Arbeitnehmersystem.
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Beitragserstattung aus dem Volksrenten- und Arbeit-
nehmerrentensystem
Ein Anspruch auf Beitragserstattung besteht für Sie, 
wenn Sie

 → nicht die japanische Staatsangehörigkeit besitzen,
 → Ihren Aufenthalt nicht mehr in Japan haben,
 → eine Mindestversicherungsdauer von sechs Monaten 

zurückgelegt haben und
 → kein Anspruch auf Zahlung einer Rente besteht.

Die Erstattung können Sie frühestens nach Ablauf des 
für den Aufenthalt erteilten japanischen Rückreise
visums (reentry permit) beantragen. Die Antragsfrist 
endet zwei Jahre nach Ablauf des Rückreisevisums.

Grundlage für die Berechnung des Erstattungsbetrages 
sind die eingezahlten Beiträge bis zu einer Höchst grenze 
von 36 Beiträgen. Darüber hinaus gezahlte Beiträge 
verfallen mit der Erstattung und stehen dann auch nicht 
mehr für die Zusammenrechnung mit gegebenenfalls 
vorhandenen deutschen Beiträgen zur Verfügung.
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 Kranken- und Pflegeversicherung der Rentner
Auch als Rentner benötigen Sie einen Krankenversicherungsschutz. In 
Deutschland werden dabei die verschiedenen Möglichkeiten der gesetz-
lichen Pflichtversicherung, der freiwilligen Versicherung in der gesetz-
lichen Krankenversicherung und der privaten Krankenversicherung bei 
einem Versicherungsunternehmen unterschieden.

Um als Rentner während eines gewöhnlichen Aufent
halts in Deutschland Mitglied in der deutschen ge
setzlichen Krankenversicherung der Rentner (KVdR) 
zu werden, müssen Sie unter anderem zuvor eine 
bestimmte Pflichtversicherungszeit in der gesetzlichen 
Krankenversicherung (sogenannte Vorversicherungs
zeit) zurückgelegt haben. Dabei können Zeiten in der 
japanischen Krankenversicherung nicht berücksichtigt 
werden. Sofern Sie aufgrund der Vorversicherungszeit 
Pflichtmitglied in der KVdR werden, sind Sie zugleich in 
der gesetzlichen Pflegeversicherung pflichtversichert.

Erfüllen Sie die Vorversicherungszeit für die KVdR nicht, 
zahlt Ihnen die Deutsche Rentenversicherung in der 
Regel einen Zuschuss zu Ihrer freiwilligen gesetzlichen 
oder privaten Krankenversicherung in Deutschland.

Bei gewöhnlichem Aufenthalt in Japan können Sie nicht 
Mitglied in der deutschen KVdR und der deutschen 
Pflegeversicherung werden. Sind Sie als Rentner in der 

Mehr zu diesem 
Thema können Sie 
in unserer Bro
schüre „Rentner 
und ihre Kranken
versicherung“ 
erfahren.

https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/national/rentner_und_ihre_krankenversicherung.html
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/national/rentner_und_ihre_krankenversicherung.html
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/national/rentner_und_ihre_krankenversicherung.html
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Kranken und Pflegeversicherung versicherungspflich
tig und verlegen Ihren gewöhnlichen Aufenthalt von 
Deutschland nach Japan, endet die Pflichtversicherung 
mit dem Tag des Umzugs. Umgekehrt kann für Sie eine 
Mitgliedschaft in der Kranken und Pflegeversicherung 
entstehen, wenn Sie Ihren gewöhnlichen Aufenthalt aus 
Japan nach Deutschland verlegen.

Halten Sie sich gewöhnlich in Japan auf, wird Ihnen 
grundsätzlich kein Zuschuss zu Ihrer freiwilligen oder 
privaten Krankenversicherung gezahlt.

Bitte beachten Sie:
Eine Ausnahme kann sich im Rahmen des Abkom-
mens nur für deutsche und japanische Staatsange-
hörige sowie Flüchtlinge, Staatenlose und Hinter-
bliebene dieser Personen ergeben. Sofern Sie zu 
diesem Personenkreis gehören, kann Ihnen auf 
Antrag ein Zuschuss zu Ihrer Krankenversicherung 
bei einem privaten Krankenversicherungsunter-
nehmen, das der deutschen Aufsicht untersteht, 
gezahlt werden.

� 
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 Wissenswertes zum Thema Rente
Nachdem Sie über die Voraussetzungen für den Anspruch auf eine deut-
sche Rente informiert sind, erfahren Sie in diesem Kapitel, wann die Rente 
beginnt, wo Sie Ihren Rentenantrag stellen können und welche Fristen Sie 
beachten sollten.

Ihre deutsche Rente beginnt im Regelfall mit dem Ersten 
des Kalendermonats, zu dessen Beginn Sie die Voraus
setzungen erfüllen.

Beispiel:

Clarissa K. erreicht am 15. Mai 2018 die Regelalters
grenze. Zu diesem Zeitpunkt sind alle Voraussetzungen 
für die Regelaltersrente erfüllt. Ihre Rente beginnt am 
1. Juni 2018.

Damit Ihre Rente pünktlich an Sie gezahlt werden kann 
und Ihnen keine Ansprüche verloren gehen, müssen Sie 
Ihren Antrag rechtzeitig stellen. Stellen Sie den Antrag 
erst drei Kalendermonate nach dem Leistungsfall, be
ginnt Ihre Rente erst mit dem Antrags monat.
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Beispiel:

Clarissa K. stellt ihren Rentenantrag erst im Septem
ber 2018. Da der Leistungsfall (Erreichen der Regel
altersgrenze) bereits über drei Monate zuvor eingetre
ten ist, beginnt die Rente erst am 1. September 2018.

Ausnahmen von dieser Regelung gibt es bei Erwerbs
minderungs und Hinterbliebenenrenten: Eine zeitlich 
befristete Rente wegen Erwerbsminderung wird erst ab 
dem siebten Kalendermonat nach Eintritt der Erwerbs
minderung gezahlt. Stellen Sie Ihren Antrag erst nach 
Ablauf dieser sieben Monate, erhalten Sie die Rente erst 
ab dem Antragsmonat. Eine Hinterbliebenenrente wird 
rückwirkend für bis zu zwölf Kalendermonate vor dem 
Monat der Antragstellung gezahlt.

Bitte beachten Sie:
Ihre Rente wird im Regelfall erst zum Ende des 
Monats, in dem die Rente beginnt, gezahlt.

� 

Wo kann ich die Rente beantragen?
Ihren Rentenantrag können Sie im Rahmen des Ab
kommens grundsätzlich bei jeder zuständigen Stelle in 
Deutschland oder Japan stellen. Sie versäumen keine 
Fristen, wenn Sie Ihren Antrag auf eine deutsche Rente 
beim zuständigen Träger in Japan stellen; dasselbe gilt 
im umgekehrten Fall.

Wohnen Sie in Deutschland und haben Sie auch Ver
sicherungszeiten in Japan zurück gelegt, sollten Sie Ihren 
Rentenantrag bei Ihrem zuständigen deutschen Renten
versicherungsträger stellen. Wohnen Sie in Japan und 
haben Sie auch Versicherungszeiten in Deutschland, 
sollten Sie den Antrag beim japa nischen Rentenver
sicherungsträger einreichen. Sie können Ihren Antrag 
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auch bei einer amtlichen deutschen oder japanischen 
Vertretung stellen.

Bitte beachten Sie:
Nutzen Sie in Deutschland das deutsche Antrags-
formular, gilt dieser Antrag nicht automatisch 
als japanischer Rentenantrag. Wenden Sie sich 
bitte rechtzeitig vor Ihrer Antragstellung an Ihren 
 Rentenversicherungsträger. Die Anschriften finden 
Sie auf den Seiten 51 und 52.

� 

Unser Tipp:

Bitte geben Sie in Ihrem Rentenantrag immer an, 
dass Sie auch Versicherungszeiten im jeweils anderen 
Vertragsstaat zurückgelegt haben. Nur so kann der 
Rentenversicherungsträger im anderen Vertragsstaat 
über Ihren Antrag informiert werden.

Rentenberechnung
Ihre Rente wird im Wesentlichen aus Beitragszeiten 
(Pflichtbeiträgen, Kindererziehungszeiten und freiwilli
gen Beiträgen) berechnet. Daneben werden zum Beispiel 
auch Zu oder Abschläge aus einem Versorgungsaus
gleich bei einer Scheidung berücksichtigt.

Die Höhe Ihrer deutschen Rente wird dabei allein aus 
Ihren deutschen Zeiten ermittelt. Ihre japanischen 
 Versicherungszeiten können nur zur Erfüllung der 
 Wartezeit und der besonderen Voraussetzungen mit
gezählt werden.

Lesen Sie hierzu 
bitte auch unsere 
Broschüre „Rente: 
So wird sie berech
net“.

https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/national/rente_so_wird_sie_berechnet_alte_bundeslaender.html
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/national/rente_so_wird_sie_berechnet_alte_bundeslaender.html
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/national/rente_so_wird_sie_berechnet_alte_bundeslaender.html
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 Ihre Ansprechpartner
Für Anträge und Fragen zum deutsch-japanischen Abkommen sind in 
Deutschland verschiedene Stellen zuständig; in Japan gibt es einen Ver-
sicherungsträger.

In Deutschland ist grundsätzlich der Träger für Sie 
 zuständig, zu dem Sie Ihre Beiträge gezahlt haben. 

Haben Sie zuletzt Beiträge an einen Regionalträger der 
Deutschen Rentenversicherung (ehemalige Landesver
sicherungsanstalten) gezahlt, wenden Sie sich bitte an 
die

Deutsche Rentenversicherung BraunschweigHannover
Telefon 0511 8290

  Telefax 0511 8292635
EMail info@drvbsh.de
Internet  www.deutscherentenversicherung 

braunschweighannover.de

Haben Sie Ihren letzten Beitrag an die Deutsche Renten
versicherung Bund (ehemals Bundesversicherungsanstalt 
für Angestellte) gezahlt, ist Ihr Ansprechpartner die

Deutsche Rentenversicherung Bund
  Telefon 030 8650
  Telefax 030 86527240

Die Vorwahl für 
Deutschland lautet 
0049.

mailto:info%40drv-bsh.de?subject=
http://www.deutsche-rentenversicherung-braunschweig-hannover.de
http://www.deutsche-rentenversicherung-braunschweig-hannover.de
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EMail meinefrage@drvbund.de
Internet www.deutscherentenversicherungbund.de

Wenn Sie zu irgendeinem Zeitpunkt mindestens einen 
Beitrag zur Deutschen Rentenversicherung Knappschaft
BahnSee (ehemals Bundesknappschaft, Bahnversiche
rungsanstalt und Seekasse) gezahlt haben, wenden Sie 
sich bitte an die

Deutsche Rentenversicherung KnappschaftBahnSee
  Telefon 0234 3040
  Telefax 0234 30466050

EMail rentenversicherung@kbs.de
Internet www.kbs.de

Unser Tipp:

Falls Sie bisher keine Beiträge gezahlt haben oder 
Ihnen nicht bekannt ist, welcher Träger in Deutsch
land zuständig ist, können Sie sich an einen der drei 
Träger in Deutschland wenden. Dieser wird den für Sie 
zuständigen Versicherungsträger ermitteln und Ihren 
Antrag/Ihre Anfrage an diesen Träger weiterleiten. 
Nachteile können für Sie dadurch nicht entstehen.

Ansprechpartner in Japan ist das Sozialversicherungs
amt. Es ist sowohl für das Volksrentensystem als auch 
für das Arbeitnehmerrentensystem zuständig.

Japan Pension Service
International Relations Group
3524, Takaidonishi, SuginamiKu
TOKYO 1688505
JAPAN
Internet www.nenkin.go.jp

Die Internetseite ist 
auch in englischer 
Sprache verfügbar.

mailto:meinefrage%40drv-bund.de?subject=
http://www.deutsche-rentenversicherung-bund.de
mailto:rentenversicherung%40kbs.de?subject=
http://www.kbs.de
http://www.nenkin.go.jp
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Nur einen Schritt entfernt:  
Ihre Rentenversicherung

Sie haben noch Fragen? Sie benötigen Informationen oder wünschen eine 
individuelle Beratung? Wir sind für Sie da: kompetent, neutral, kostenlos.

Mit unseren Informationsbroschüren
Unser Angebot an Broschüren ist breit gefächert. Was Sie interessiert, 
können Sie auf www.deutscherentenversicherung.de herunterladen oder 
bestellen. Wenn Sie regelmäßig über neue Broschüren informiert werden 
möchten, abonnieren Sie unseren Newsletter „Broschüren aktuell“.

Am Telefon
Ihre Fragen beantworten wir am kostenlosen Servicetelefon. Dort können 
Sie auch Informationsmaterial bestellen oder den passenden Ansprech
partner vor Ort erfragen. Sie erreichen uns unter 0800 1000 4800.

Im Internet
Unser Angebot steht Ihnen unter www.deutscherentenversicherung.de 
rund um die Uhr zur Verfügung. Sie können sich über viele Themen in
formieren, Broschüren herunterladen oder bestellen sowie verschiedene 
Newsletter abonnieren.

Mit unseren Online-Services
Auch per Computer, Tablet oder Smartphone können Sie sicher mit uns 
kommunizieren. Sie können Ihre Versicherungszeiten aktualisieren oder 
Anträge online stellen. Zur Identifikation nutzen Sie die OnlineAusweis
funktion Ihres Personalausweises oder Ihren persönlichen ZugangsCode.

Im persönlichen Gespräch
Ihre nächstgelegene Auskunfts und Beratungsstelle finden Sie auf unserer 
Startseite im Internet oder Sie erfragen sie am Servicetelefon. Dort können 
Sie auch bequem einen Termin vereinbaren.

Versichertenberater und Versichertenälteste
Unsere ehrenamtlich tätigen Versichertenberater und Versichertenältesten 
sind in Deutschland in unmittelbarer Nachbarschaft für Sie da und helfen 
Ihnen beispielsweise beim Ausfüllen von Anträgen.

http://www.deutsche-rentenversicherung.de
http://www.deutsche-rentenversicherung.de/newsletter
http://www.deutsche-rentenversicherung.de


52

Ihr kurzer Draht zu uns
0800 1000 4800 (kostenlose Nummer für Deutschland)
www.deutscherentenversicherung.de
info@deutscherentenversicherung.de

Mehrsprachige Beratungen bieten wir auf den Internationalen Beratungs
tagen an. Die Termine finden Sie im Internet.

Unsere Partner
Auch bei den Versicherungsämtern der Städte und Gemeinden können Sie 
Ihren Antrag stellen oder Ihre Versicherungsunterlagen weiterleiten lassen.

Die Träger der Deutschen Rentenversicherung

Deutsche Rentenversicherung
Baden-Württemberg

Gartenstraße 105
76135 Karlsruhe
Telefon 0721 8250

Deutsche Rentenversicherung
Bayern Süd

Am Alten Viehmarkt 2
84028 Landshut
Telefon 0871 810

Deutsche Rentenversicherung
Berlin-Brandenburg

BerthavonSuttnerStraße 1
15236 Frankfurt (Oder)
Telefon 0335 5510

Deutsche Rentenversicherung 
Braunschweig-Hannover

Lange Weihe 6
30880 Laatzen
Telefon 0511 8290

Deutsche Rentenversicherung
Hessen

Städelstraße 28
60596 Frankfurt am Main
Telefon 069 60520

Deutsche Rentenversicherung
Mitteldeutschland

GeorgSchumannStraße 146
04159 Leipzig
Telefon 0341 55055

http://www.deutsche-rentenversicherung.de
mailto:info%40deutsche-rentenversicherung.de?subject=
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Deutsche Rentenversicherung
Nord

Ziegelstraße 150
23556 Lübeck
Telefon 0451 4850

Deutsche Rentenversicherung
Nordbayern

Wittelsbacherring 11
95444 Bayreuth
Telefon 0921 6070

Deutsche Rentenversicherung
Oldenburg-Bremen

Huntestraße 11
26135 Oldenburg
Telefon 0441 9270

Deutsche Rentenversicherung
Rheinland

Königsallee 71
40215 Düsseldorf
Telefon 0211 9370

Deutsche Rentenversicherung
Rheinland-Pfalz

Eichendorffstraße 46
67346 Speyer
Telefon 06232 170

Deutsche Rentenversicherung
Saarland

Neugrabenweg 24
66123 Saarbrücken
Telefon 0681 30930

Deutsche Rentenversicherung
Schwaben

Dieselstraße 9
86154 Augsburg
Telefon 0821 5000

Deutsche Rentenversicherung
Westfalen

Gartenstraße 194
48147 Münster
Telefon 0251 2380

Deutsche Rentenversicherung
Bund

Ruhrstraße 2
10709 Berlin
Telefon 030 8650

Deutsche Rentenversicherung
Knappschaft-Bahn-See

Pieperstraße 1428
44789 Bochum
Telefon 0234 3040
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Diese Broschüre ist Teil der Öffentlichkeitsarbeit der 
Deutschen Rentenversicherung; sie wird grundsätzlich 
kostenlos abgegeben und ist nicht zum Verkauf bestimmt.

QR Code ist eine eingetragene Marke der Denso Wave 
Incorporated.

http://www.deutsche-rentenversicherung.de
mailto:drv%40drv-bund.de?subject=
mailto:De-Mail%40drv-bund.de-mail.de?subject=


Die gesetzliche Rente ist und bleibt 
der wichtigste Baustein für die Alters-
sicherung.

Kompetenter Partner in Sachen 
Altersvorsorge ist die Deutsche 
Rentenversicherung. Sie betreut  
57 Millionen Versicherte  
und über 21 Millionen Rentner.

Die Broschüre ist Teil unseres 
umfangreichen Beratungsangebotes.

Wir informieren.  
Wir beraten. Wir helfen.  
Die Deutsche Rentenversicherung.
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